DE

ANHANG

ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINESBIOZIDPRODUKTS

Brodifacoum 25 Paste; Talon SoftXT; Desintec MurEx
Produktart(en)

PT14: Rodentizide

Zulassungsnummer : DE-0024579-00-0000-14 1-3

R4BP-Assetnummer: DE-0024579-0003



Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts

Handel sname(n)

Brodifacoum 25 Paste
Talon SoftXT
Desintec MurEx

1.2. Zulassungsinhaber

) ) Name Rentokil Initial Limited
Name und Anschrift des Zulassungsinhabers - - -
Anschrift Hazel House Millennium Park - Naas Irland
Zulassungsnummer DE-0024579-00-0000-14 1-3
R4ABP-Assetnummer DE-0024579-0003
Datum der Zulassung 09/12/2020
Ablauf der Zulassung 20/02/2030

1.3. Hersteler des Produkts

Name des Herstellers

Rentokil Initial Supplies

Anschrift des Herstellers

Webber Road, Knowsley Industrial Estate L33 7SR Li
verpool Vereinigtes Konigreich von Grof3britannien un
d Nordirland (das)

Standort der Produktionsstétten

Rentokil Initial Suppliessite 1

Webber Road, Knowsley Industrial Estate L33 7SR
Liverpool Vereinigtes Kénigreich von Grof3britannien
und Nordirland (das)

1.4. Hersteler desWirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff

Brodifacoum

Name des Herstellers

Pelgar International Limited

Anschrift des Herstellers

Unit 13, Newman Lane, Alton GU34 2QR Hampshire
Vereinigtes Konigreich von Grof3britannien und Nordi
rland (das)

Standort der Produktionsstétten

Pelgar International Limited site 1
Prazska 54 28002 Kolin Tschechien

Wirkstoff

Brodifacoum

Name des Herstellers

Syngenta Crop Protection AG

Anschrift des Herstellers

Schwarzwaldallee 215 CH-4002 Basel Schweiz

Standort der Produktionsstétten

Syngenta Crop Protection AG site 1

BASF plc., Lower Road, Halebank WAS8 8NS Widnes
Vereinigtes Koénigreich von Grof3britannien und
Nordirland (das)




Kapitel 2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

2.1. Qualitative und quantitative I nfor mationen zur Zusammensetzung des Produkts

Triviadname IUPAC-Name |Funktion CAS-Nummer  |EG-Nummer Gehalt (%)
Brodifacoum 3-[3-(4- Wirkstoff 56073-10-0 259-980-5 0,0025 % (w/w)
bromabi phenyl-
4-y1)-1,2,3,4-
tetrahydro -1-
napthyl]-4-
hydroxycoumarin
1,2- 1,2- Nicht wirksamer |2634-33-5 220-120-9 0,02 % (w/w)
benzi sothiazol -3(2H3nzi sothiazol -3- | Stoff
one (BIT) (2H)-one

2.2. Art(en) der Formulierung

RB Fertigktder




Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Gefahrenhinweise

H373:: Kann die Organe schadigen (Blut) bel 1angerer
oder wiederholter Exposition { 1:Expositionsweg ange
ben, wenn schliissig belegt ist, dass diese Gefahr bei k
einem anderen Expositionsweg besteht:} .

EUH208: Enthalt 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kann a
Ilergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise

P314: Bei Unwohlsein érztlichen érztlichen Rat einho
len.

P314: Bei Unwohlsein arztlichen arztliche Hilfe hinzu
ziehen.

P501: Inhalt /Behélter (wenn kontaminiert (saubere Be
hélter kdnnen als Hausmiill entsorgt werden)) einer Sa
mmelstelle fur gefahrliche Abfélle zufthren.




Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)

4.1. Verwendungsbeschreibung

Tabelel.

Zugelassene Anwendung 6 — Hausmause und/oder Ratten — geschulte ber ufsméflige

Verwender— Innenraum

Produktart

PT14: Rodentizide

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung
der zugelassenen Verwendung

Nicht relevant fir Rodentizide

Zielorganismus/Ziel organismen
(einschliefflich Entwicklungsphase)

Wissenschaftlicher Name: Mus musculus
Trivialname; Hausmaus

Wissenschaftlicher Name: Rattus norvegicus
Triviadname: Wanderratte

Wissenschaftlicher Name: Rattus rattus
Trivialname: Hausratte

Anwendungsbereich(e) Innenverwendung
Innenraum
Anwendungsmethode(n) Methode:

Detaillierte Beschreibung:
Gebrauchsfertiger Koéder zur Anwendung in
mani pul ationssi cheren K dderstationen oder verdeckt und
gleichermal3en zugriffsgeschiitzt in Bereichen, die fir Kinder,
Haustiere und Nicht-Zieltiere unzuganglich sind.

Anwendungsrate(n) und Haufigkeit

Aufwandmenge: Fir Ratten: 200 g Koder pro Kdderpunkt; Fir
Mause: 20 g Kdder pro Kdderpunkt

Anwenderkategorie(n)

Geschulte berufsmafiige Verwender

V erpackungsgréfzen und
Verpackungsmaterial

Mindestpackungsgroie: 3 kg

mehrere weil}e HDPE-Kartuschen (High Density Polyethlylene)
mit je 300 g Koder zur Verwendung mit einer Kartuschenpistole,
insgesamt 3 kg — 10 kg

mehrere weil}e HDPE-Kartuschen (High Density Polyethlylene)
mit je 400 g Koder zur Verwendung mit einer Kartuschenpistole,
insgesamt 3 kg — 10 kg

4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen fur die Verwendung

1. Nach Abschluss der Bekéderung alle Kéder entfernen und entsprechend den lokalen Anforderungen
entsorgen, um Primérvergiftungen vorzubeugen.




4.1.2. Anwendungsspezifische Riskominder ungsmaf3nahmen

1. Zur Bekéampfung von Hausmausen im Innenraum nicht-chemische Bek@ampfungsmethoden wie z.B.
Schlagfallen verwenden. Antikoagulante Rodentizide nur verwenden, wenn die Anwendung nicht-chemischer
Alternativen nicht moglich ist oder sich als unwirksam herausgestellt hat.

2. Bel jedem Kontrollbesuch verschittetes und von den Nagetieren verschlepptes K ddermaterial entfernen
und fachgerecht entsorgen, um Primérvergiftungen vorzubeugen. Das betroffene Gebiet nach toten Nagetieren
absuchen und diese gemal? den geltenden V orschriften entsorgen, um Sekundérvergiftungen vorzubeugen.

3. Kdderstationen miissen verwendet werden. Nur in Bereichen (z.B. geschlossene Kabeltrassen oder
Rohrleitungen, Unterbauten von z.B. Elektroschaltschrénken oder Hochspannungsschréanken, Hohlréume in
Waénden und Wandverkleidungen), die fir Kinder, Haustiere und Nicht-Zieltiere nicht zuganglich sind, ist eine
K 6derausl egung ohne manipulationssichere K dderstationen zul&ssig.

4. Um nach der erfolgten Bekampfungsmal3nahme einen Neubefall zu vermeiden, folgende vorbeugende
Mal3nahmen ergreifen:

« Mogliche Nahrungsquellen und Tranken (Lebensmittel, Mall, Tierfutter, Kompost etc.) mdglichst entfernen
oder fur Nagetiere unzugénglich machen.

 Unrat und Abfall, der als Unterschlupf dienen kdnnte, beseitigen. V egetation in unmittelbarer Nahe von
Gebauden mdglichst entfernen.

 Zugange (Spalten, Ldcher, Katzenklappen, Drainagen etc.) zum Innenbereich fiir Nagetiere moglichst
unzuganglich machen oder verschlie3en.

5. Das Produkt nicht zur Pulshekdderung verwenden.

6. Zu Beginn der Bekdderung die Kdderstellen mindestens nach dem 5. Tag und anschlief3end wdchentlich
kontrollieren. Das gilt auch fur Bekdmpfungsmal3nahmen, die mehr als 35 Tage andauern.

4.1.3. Anwendungsspezifische Besonder heiten moglicher unerwiinschter
unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen fur Erste Hilfe sowie

NotfallmaRnahmen zum Schutz der Umwelt
Siehe Abschnitt 5.3

4.1.4. Anwendungsspezifische Hinweise fur die sichere Beseitigung des Produkts und
seiner Verpackung
Siehe Abschnitt 5.4

4.1.5. Anwendungsspezifische L ager bedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter
nor malen L ager ungsbedingungen
Siehe Abschnitt 5.5

4.2. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 2.




Zugelassene Anwendung 7 — Mause und/oder Ratten — geschulte ber ufsmafige
Verwender — AulRenbereich: um Gebaude

Produktart

PT14: Rodentizide

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung
der zugelassenen Verwendung

Nicht relevant fir Rodentizide

Zielorganismus/Ziel organismen
(einschliefdlich Entwicklungsphase)

Wissenschaftlicher Name: Mus musculus
Trivialname: Hausmaus

Wissenschaftlicher Name: Rattus norvegicus
Trividlname: Wanderratte

Wissenschaftlicher Name; Rattus rattus
Trivialname: Hausratte

Anwendungsbereich(e) AuRenverwendung
AuRenbereich: um Gebéude
Anwendungsmethode(n) Methode: Anwendung als Koder

Detaillierte Beschreibung:
Gebrauchsfertiger Kéder zur Anwendung in
mani pul ationssicheren K dderstationen oder verdeckt und
gleichermalien zugriffsgeschiitzt in Bereichen, die fir Kinder,
Haustiere und Nicht-Zieltiere unzugénglich sind.
Anwendung in der Nahe von Gewéssern oder
Wasserableitungssystemen im Aul3enbereich nur in
mani pul ationssi cheren K dderschutzstationen, die den
Kontakt der Kdder mit dem Wasser wahrend der gesamten
Bekampfungsmalinahme verhindern.

Anwendungsrate(n) und Haufigkeit

Aufwandmenge: Fur Ratten: 200 g Kdder pro Kdderpunkt; Fir
Mause: 20 g Koder pro Koderpunkt -

Anwenderkategorie(n)

Geschulte berufsmallige Verwender

Verpackungsgrofien und
Verpackungsmaterial

Mindestpackungsgrofie: 3 kg

mehrere weil}e HDPE-Kartuschen (High Density Polyethlylene)
mit je 300 g Kdder zur Verwendung mit einer Kartuschenpistole,
insgesamt 3 kg — 10 kg

mehrere weil}e HDPE-Kartuschen (High Density Polyethlylene)
mit je 400 g Kdder zur Verwendung mit einer Kartuschenpistole,
insgesamt 3 kg — 10 kg

4.2.1. Anwendungsspezifische Anweisungen fir die Verwendung

1. Koder vor Witterung (z.B. Regen, Schnee etc.) schiitzen. Die Koder in Bereichen platzieren, die nicht

Uberschwemmt werden.

2. Koder ersetzen, wenn der Kdder z.B. durch Dreck oder Feuchtigkeit verschmutzt oder beschédigt ist.




3. Nach Abschluss der Bekdderung alle Kdder entfernen und entsprechend den lokalen Anforderungen
entsorgen, um Primérvergiftungen vorzubeugen.

4.2.2. Anwendungsspezifische Riskominder ungsmaf3nahmen

1. Wenn Koder innerhalb eines Abstandes von 5 Metern zum Rand von oberirdischen Gewassern® (z.B.
Flissen, Kandlen, Béchen, Be- und Entwasserungsgraben, Seen, Teichen) sowie Klsten- und M eeresgewassern
platziert werden, sind manipulationssichere K éderschutzstationen zu verwenden, die den Kontakt der Kéder
mit Wasser wahrend der gesamten Bekdmpfungsmal3nahme verhindern.

2. Wenn Kdéder im AufBenbereich innerhalb eines Abstandes von 5 Metern zu Wasserabl eitungssystemen (z.B.
Entwasserungsrinnen, Schachtabdeckungen, Boden- und Stral3enabldufe, V ersickerungsschéachte) platziert
werden, sind manipulationssichere K dderschutzstationen zu verwenden, die den Kontakt der Kéder mit dem
Wasser wahrend der gesamten Bekampfungsmal3nahme verhindern.

3. Bel jedem Kontrollbesuch verschittetes und von den Nagetieren verschlepptes K ddermaterial entfernen
und fachgerecht entsorgen, um Primérvergiftungen vorzubeugen. Das betroffene Gebiet nach toten Nagetieren
absuchen und diese gemal3 den geltenden Vorschriften entsorgen, um Sekundérvergiftungen vorzubeugen.

4, Kdderstationen miissen verwendet werden. Nur in Bereichen, die fir Kinder, Haustiere und Nicht-Zieltiere
nicht zuganglich sind, ist eine Kdderausl egung ohne manipul ationssichere K dderstation zul &ssig.

5. Um nach der erfolgten Bekéampfungsmal3nahme einen Neubefall zu vermeiden, folgende vorbeugende
Mal3nahmen ergreifen:

« Mogliche Nahrungsquellen und Tranken (Lebensmittel, Mll, Tierfutter, Kompost etc.) mdglichst entfernen
oder fur Nagetiere unzugénglich machen.

 Unrat und Abfall, der als Unterschlupf dienen kdnnte, beseitigen. V egetation in unmittelbarer Nahe von
Gebauden mdglichst entfernen.

 Zugange (Spalten, Ldcher, Katzenklappen, Drainagen etc.) zum Innenbereich fiir Nagetiere moglichst
unzuganglich machen oder verschlieen.

6. Zu Beginn der Bekdderung die Koderstellen mindestens nach dem 5. Tag und anschlief3end wochentlich
kontrollieren. Das gilt auch fur Bekdmpfungsmal3nahmen, die mehr als 35 Tage andauern.

7. Das Produkt nicht zur Pulsbekéderung verwenden.
8. Dieses Produkt nicht direkt in die Erde (z.B. in Nagetierbaue oder - 6cher) einbringen.

! Gemessen ab der Bdschungsoberkante oder, falls nicht vorhanden, ab der Linie des Mittelwasserstandes.

4.2.3. Anwendungsspezifische Besonder heiten mdglicher unerwiinschter
unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen fur Erste Hilfe sowie

NotfallmaRnahmen zum Schutz der Umwelt
Siehe Abschnitt 5.3

4.2.4. Anwendungsspezifische Hinweise fur die sichere Beseitigung des Produkts und

seiner Verpackung
Siehe Abschnitt 5.4

4.25. Anwendungsspezifische L ager bedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter

nor malen L ager ungsbedingungen
Siehe Abschnitt 5.5







Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FUR DIE VERWENDUNG!

5.1. Gebrauchsanweisung

1. Vor der Verwendung des Produkts alle Produktinformationen sowie alle Informationen, die wahrend des
Kaufs tbermittelt werden, lesen und befolgen.

2. Das Produkt nicht zur befallsunabhéngigen Dauerbekdderung, zur Vorbeugung eines Nagetierbefalls,

zur Befallsermittlung oder zur Uberwachung von Nagetieraktivitat verwenden. Zur Uberwachung der
Nagetieraktivitdt werden regelméfige visuelle Kontrollen und die Verwendung von giftfreien Kédern (Non-
Tox Kdder) und/oder ferntiberwachten Monitoringsystemen wie z.B. mit Sensoren und Funktechnik ausgestatte
Fallen oder Geréte empfohlen.

3. Vor der Bektderung ist eine Befall sermittlung durchzufiihren. Dabei sind die Nagetierart, ihre bevorzugten
Aufenthaltsorte und die Befallsursache zu ermitteln und zu dokumentieren sowie das Ausmal3 des Befalls
abzuschétzen. Nur bei einem zuvor festgestellten Befall mit den Zieltieren ist eine Anwendung des Produkts
Zuldssig.

4. In Absprache mit dem Auftraggebenden das Ausmal3 der Dokumentation festlegen. Dabei

stellen in lebensmittel herstellenden, -vertreibenden, -lagernden oder -verkaufenden Betrieben und
Gemeinschaftseinrichtungen ein Kdderplan und besuchsspezifische Kontrollberichte das Minimum dar. Die
Dokumentation muss in jedem Fall den Ort, das Ziel, die eingesetzten Biozidprodukte (Produkt und Menge)
und die Durchfihrenden der Schadlingsbekampfung ausweisen. Die Dokumentationen sind mindestens 5 Jahre
aufzubewahren.

5. Ziel einer Bekdmpfung ist die Tilgung der Zielorganismen im Befall sgebiet/-objekt.

6. Vor der Bektderung fur Nagetiere leicht erreichbare Nahrungsguellen und Tranken (wie z.B. verschiittetes
Getreide oder Nahrungsabfélle etc.) moglichst entfernen. Davon abgesehen die Befallsstellen nicht zu Beginn
der Mal3nahme aufrdumen, da dies die Nagetiere stort und die K éderannahme erschwert.

7. Das Produkt nur als letztes Mittel der Wahl verwenden. Im Sinne eines nachhaltigen
Schéadlingsmanagements sind zuvor insbesondere folgende Mal3nahmen zu priifen;

« bauliche Mal3nahmen z.B. zur Verhinderung von Nagetierzul auf,

« organisatorische und hygienische MalRnahmen z.B. zur Beseitigung von méglichen Nahrungs- und
Tréankquellen,

» Mal3nahmen zum Habitatmanagement z.B. zur Beseitigung von Unterschlupf- und Nistméglichkeiten sowie
« nicht-chemische Bekdmpfungsmalinahmen wie z.B. der Einsatz von (Schlag-)Fallen.

8. Das Produkt nur in der unmittelbaren Umgebung der zuvor festgestellten Aufenthaltsorte der Nagetiere
ausbringen (z. B. Nagetierwege, Nistplétze, Fressstellen, Locher, Baue etc.).

9. Bel einer Anwendung des Produkts in Kdderstationen missen diese, sofern mdglich, am Boden oder an
anderen Strukturen befestigt werden.

10. Kéderstationen miissen mechanisch ausreichend stabil und manipulationssicher sein.

11. Kéderstationen miissen so in ihrer Form beschaffen sein und aufgestellt werden, dass sie mdglichst
unzuganglich fur Nicht-Zieltiere sind.

12. Koderstationen deutlich kennzeichnen, um anzuzeigen, dass sie Rodentizide enthalten und nicht berihrt
werden dirfen (siehe Abschnitt 5.3 fr die auf dem Etikett aufzufihren den Informationen).

13. Jede Kdderstelle oder -station ist mit geeigneten Warnhinweisen zu versehen. Der Auftraggebende ist
Uber die laufenden Schéadlingsbekampfungsmalinahmen zu informieren. Dieser muss seine Mitarbeitenden
und externen Dienstleistenden informieren und, soweit erforderlich, zusétzliche Warnhinweise anbringen.
Der Durchfiihrende muss dem Auftraggebenden ausreichendes Informationsmaterial und algemein
verstandliche Warnhinweise Uiber die Risiken einer Primér- oder Sekundarvergiftung zur Verfligung stellen.

Gebrauchsanweisung, Manahmen zur Risikominderung und andere Hinweise zur Verwendung, die in diesem Abschnitt aufgefiihrt sind,
gelten fur ale zugelassenen Verwendungen.
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Die Verantwortung fir das Anbringen von eventuellen Warnhinweisen ist zwischen dem durchfihrenden
Schéadlingsbekampfungsunternehmen und dem Auftraggebenden zu vereinbaren. Dieses I nformationsmaterial
bzw. Hinweise miissen mindestens die nachfolgenden Angaben enthalten:

* Erste Mal3nahmen, die im Falle einer Vergiftung ergriffen werden miissen,

« Mal3nahmen, dieim Falle des Verschiittens des Kdders und des Auffindens von toten Nagetieren ergriffen
werden miissen,

* Produkt- und Wirkstoffnamen inkl. Konzentrationen,

 Kontaktdaten des verantwortlichen Verwenders bzw. Schadlingsbekampfungsunternehmens,
« Rufnummer eines Giftinformationszentrums und Gegengift angeben,

» Datum, wann K dder ausgelegt wurden.

14. Der Koder sollte gesichert werden, damit er nicht aus der K dderstation entfernt werden kann.
15. Produkt unzuganglich fir Kinder, Vgel, Haustiere, Nutztiere und andere Nicht-Zieltiere platzieren.

16. Kontakt des Produktes mit L ebensmitteln, Getréanken und Futtermitteln sowie mit K iichengeschirr und
Zubereitungsflachen ist auszuschlief3en.

17. Unbeschadet der Anwendung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und anderer Rechtsvorschriften der
Union im Bereich der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz durch die Arbeitgeber sind nachfolgende
Schutzmalnahmen anzuwenden:

« Das Tragen von chemikalienresistenten Schutzhandschuhen, die den Anforderungen der Europaischen Norm
EN 374 entsprechen (das geeignete Handschuhmaterial ist vom Zulassungsinhaber in der Produktinformation
anzugeben), ist erforderlich.

18. Bei Gebrauch des Produkts nicht essen, trinken oder rauchen. Nach dem Gebrauch des Produkts Hande und
Hautstellen, die dem Produkt direkt ausgesetzt waren, waschen.

19. Bei jeder Kontrolle gefressene Koder ersetzen und die Annahme (V orhandensein/Nicht-V orhandensein) der
Koder bei jeder Kontrolle dokumentieren.

20. Bei einer im Verhaltnis zu der abgeschatzten Befallsstarke geringen K éderannahme ist die Anderung des
Orts der Audlegung oder der Formulierung des Koders zu priifen.

21. Wenn nach einem Behandlungszeitraum von 35 Tagen noch immer Kdder verzehrt werden und kein
Riickgang der Nagetieraktivitét festgestellt wird, muss die wahrscheinliche Ursache hierfir ermittelt werden.
Es besteht dann der Verdacht auf Resistenz gegen den eingesetzten Wirkstoff. In solchen Féllen ist erneut
der Einsatz aternativer Bekdmpfungsmal3nahmen wie z.B. Fallen oder der Einsatz eines anderen, potenteren
Wirkstoffs zu prifen.

22. Der Zulassungsinhaber muss auf dem Etikett bzw. in der Gebrauchsanwei sung genaue Angaben zur
Reinigung des Zubehors (z.B. Kéderstation) und zum Einsammeln von Kdderresten machen. Zu den
vorgenannten Punkten miissen expositionsarme Methoden beschrieben werden.

23. Die Kdderpaste mit einem ausreichend langen Applikator (Spatel) platzieren, um die Exposition der Hande
zu vermindern — Nicht in den Eimer greifen.

24. Anzugeben ist, wie die Hilfsmittel (z. B. Spatel) zu reinigen sind und wie ein Kontakt mit Kdderresten
vermieden werden kann.

25. Die Bekoderung beenden, wenn keine Kéder mehr von den Zieltieren angenommen werden.
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5.2. Risikominderungsmaf3nahmen

1. Aus den Produktinformationen (d. h. Etikett und/oder Gebrauchsanweisung) muss klar hervorgehen, dass
das Produkt nur an einen geschulten berufsmaltigen Verwender geliefert werden darf.

2. Nicht in Bereichen einsetzen, in denen von einer Resistenz gegen den Wirkstoff ausgegangen werden kann.

3. Die Produkte nicht |anger als 35 Tage ohne Uberpriifung der Befallssituation und der Wirksamkeit der
Bekdderung verwenden.

4. Ein Wechsel zwischen verschiedenen Antikoagulanzien vergleichbarer oder geringerer Potenz ist
keine sichere Méglichkeit des Resistenzmanagements. Bei Feststellen einer Resistenz sind bel fehlender
Einsetzbarkeit von Wirkstoffen mit anderen Wirkmechanismen potentere Antikoagulanzien zu verwenden.

5. Zwischen den Anwendungen K éderstationen bzw. Utensilien, die fur die Abdeckung und den Schutz der
K 6derstellen verwendet werden, nicht mit Wasser reinigen.

6. Unbeschadigte K éderstationen und von den Nagetieren unberthrte K éder kbnnen wiederverwendet werden.
7. Den Bekdmpfungserfolg dokumentieren und belegen.
8. Den Auftraggebenden tiber mdgliche Préventionsmal3nahmen gegen kiinftigen Nagetierbefall informieren.

9. Alle relevanten Aufzeichnungen zum Schéadlingsmanagement dem Auftraggebenden und zusténdigen
Uberwachungsbehérden auf Nachfrage vorlegen.

5.3. Besonderheiten moglicher unerwinschter unmittelbarer oder mittelbarer
Nebenwirkungen, Anweisungen fur Erste Hilfe sowie Notfallmalinahmen zum Schutz
der Umwelt

1. Dieses Produkt enthalt einen gerinnungshemmenden Stoff (Antikoagulans). Bel Verzehr kdnnen folgende
Symptome auftreten, auch verspatet: Nasenbluten und Zahnfleischbluten. In schweren Féllen kann es zu
Blutergtissen (Hdmatomen) und Blut im Stuhl oder Urin kommen.

2. Gegenmittel: Vitamin K1, das nur von medizini schem/tiermedizinischem Fachpersonal verabreicht werden
darf.

3. Im Fdlevon:

» Exposition der Haut: zuerst nur mit Wasser und danach mit Wasser und Seife waschen.

 Exposition der Augen: die Augen mit Augenspllung oder Wasser ausspilen und die Augenlider mindestens
10 Minuten offenhalten.

* Orae Exposition: Mund grindlich mit Wasser ausspilen. Bewusstlosen Personen niemals etwas in den
Mund verabreichen. Kein Erbrechen herbeifiihren. Bel Verschlucken sofort &érztlichen Rat einholen und
Verpackung oder das Kennzei chnungsetikett bereithalten.

4. NACH JEDEM KONTAKT: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

5. Kéderstationen miissen mit den folgenden Informationen gekennzeichnet werden: ,, nicht bewegen oder
offnen”; , enthdlt ein Rodentizid (Ratten- bzw. Méausegift)“; ,, Bezeichnung des Produkts*; ,, Wirkstoff(e)*
und , bel einem Zwischenfall die Giftnotrufzentrale anrufen [ Telefonnummer ist vom Zulassungsinhaber
anzugeben]“.

6. Gefahrlich fir Wildtiere.
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7. Bei Verzehr durch ein Haustier einen Tierarzt aufsuchen.

5.4. Hinweiseflr die sichere Beseitigung des Produktsund seiner Verpackung

1. Nach Abschluss der Bekéderung alle nicht angenommenen Kéder und die Verpackung geméaid den
nationalen Vorschriften entsorgen.

2. Hautkontakt vermeiden, wenn K dderreste entsorgt werden.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen
L ager ungsbedingungen

1. An einem trockenen, kithlen und gut bel tifteten Ort aufbewahren. Die Verpackung verschlossen halten und
nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

2. Produkt unzuganglich fir Kinder, Vgel, Haustiere und Nutztiere aufbewahren.
3. Von Lebensmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
4. Die Haltbarkeit betragt 24 Monate.
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Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN

1. Aufgrund ihrer verzdgerten Wirksamkeit wirken gerinnungshemmende Rodentizide (Antikoagulanzien) 4
bis 10 Tage nach der Aufnahme.

2. Nagetiere kdnnen Krankheiten Ubertragen (z.B. Leptospirose). Tote Nagetiere nicht mit blof3en Handen
bertihren. Bei der Entsorgung geeignete Schutzhandschuhe tragen oder Werkzeuge, wie etwa Zangen,
verwenden.

3. Dieses Produkt enthalt einen Bitter- und einen Farbstoff.

4. Dieses Produkt enthélt einen nanoskaligen Farbstoff, der auf dem Etikett nachfolgend mit dem Wort ,Nano
in Klammern angegeben werden sollte.

5. Geschulte berufsméalige Verwender gemal3 815 ¢ der Gefahrstoff-Verordnung.

14



	DE ANHANG ​ ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINES BIOZIDPRODUKTS
	Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN
	1.1.    Handelsbezeichnung(en) des Produkts
	1.2.    Zulassungsinhaber
	1.3.    Hersteller des Produkts
	1.4.    Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

	Kapitel 2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG
	2.1.    Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts
	2.2.    Art(en) der Formulierung

	Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE
	Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)
	4.1.    Verwendungsbeschreibung
	4.1.1.    Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung
	4.1.2.    Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen
	4.1.3.    Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt
	4.1.4.    Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung
	4.1.5.    Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

	4.2.    Verwendungsbeschreibung
	4.2.1.    Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung
	4.2.2.    Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen
	4.2.3.    Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt
	4.2.4.    Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung
	4.2.5.    Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen


	Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG
	5.1.    Gebrauchsanweisung
	5.2.    Risikominderungsmaßnahmen
	5.3.    Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt
	5.4.    Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung
	5.5.    Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

	Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN

